
e) Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe, 

f) Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den 
Bereichen Führung, Organisation und Verwaltung, 

g) Entwicklung und Prüfung von Rettungsgeräten und Rettungseinrichtungen, 
sowie die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Wasserrettung, 

h) Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen und Institutio-
nen, 

i) Zusammenarbeit mit Landesbehörden und -organisationen. 

(5) Die DLRG Ortsgruppe Natzungen vertritt die Grundsätze religiöser und welt-
anschaulicher Toleranz sowie der Überparteilichkeit. Die DLRG Ortsgruppe 
Natzungen tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestre-
bungen entschieden entgegen. 

(6) Die DLRG Ortsgruppe Natzungen kann ein Verbandsorgan herausgeben. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

(1) Die DLRG Ortsgruppe Natzungen ist eine gemeinnützige, selbstständige Orga-
nisation und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. Sie 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbst-
los tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel der DLRG Ortsgruppe Natzungen dürfen nur für satzungsgemäße Zwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln der DLRG Ortsgruppe Natzungen. Die DLRG Ortsgruppe Natzungen darf 
niemandem Verwaltungskosten erstatten, die ihrem Zweck fremd sind oder 
unverhältnismäßige Vergütungen gewähren. Jedes Mitglied hat jedoch An-
spruch auf Erstattung der Auslagen, die im Auftrag der Gremien der DLRG 
Ortsgruppe Natzungen entstanden sind. 

(3) Der Vorstand der DLRG Ortsgruppe Natzungen kann auf Basis vorhandener 
Kostenermittlungen den Ersatz von Aufwendungen auch pauschalisieren, so-
fern die Aufwendungen ihrer Art nach pauschalisiert werden können und dem 
Grunde nach der Nachweis für das Anfallen beim jeweiligen Mitglied geführt 
ist. 

 

III Mitgliedschaft und Gliederung 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Natzungen können natürliche und juristische 
Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts werden. 

(2) Das Mitglied erkennt durch seinen Antrag zur Aufnahme als Mitglied der DLRG 
Ortsgruppe Natzungen die Satzungen und Ordnungen der DLRG Ortsgruppe 
Natzungen sowie der übergeordneten Gliederungen an und übernimmt alle 
sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. 

(3) Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand der DLRG Orts-
gruppe Natzungen. 

(4) Mit der Mitgliedschaft in der örtlichen Gliederung erwirbt das Mitglied zu-
gleich die Mitgliedschaft in den übergeordneten Gliederungen. 


